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����9HURUGQXQJ�� bQGHUXQJ�GHU�9HURUGQXQJ��EHU�GLH�.RQMXQNWXUVWDWLVWLN�LP�3URGX]LHUHQGHQ�

%HUHLFK�

����9HURUGQXQJ�GHV�%XQGHVPLQLVWHUV�I�U�:LUWVFKDIW�XQG�$UEHLW�XQG�GHV�%XQGHVPLQLVWHUV�I�U�/DQG�� XQG�)RUVWZLUWVFKDIW�� 8PZHOW� XQG�:DVVHUZLUWVFKDIW��PLW� GHU� GLH�9HURUGQXQJ��EHU�GLH�.RQMXQNWXUVWDWLVWLN�LP�3URGX]LHUHQGHQ�%HUHLFK�JHlQGHUW�ZLUG��
Auf Grund der §§ 4 bis 10 und 30 des Bundesstatistikgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 163/1999, zuletzt 

geändert durch BGBl. I Nr. 71/2003, wird im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler verordnet: 

Die Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit und des Bundesministers für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Konjunkturstatistik im Produzierenden Be-
reich, BGBl. II Nr. 210/2003, wird wie folgt geändert: 

���,P�����$EV����ZLUG�GLH�:RUWIROJH�„des Anhanges zur Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 betreffend die 
statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft“� GXUFK� GLH�:RUWIROJH�
„der nach § 4 Abs. 5 Bundesstatistikgesetz 2000 in der Bundesanstalt Statistik Österreich aufgelegten und 
unter der Internetadresse www.statistik.at veröffentlichten Systematik�der Wirtschaftstätigkeiten – ÖNA-
CE 2003“�HUVHW]W��
���,P�����$EV���������$EV����=���XQG��������$EV����=���XQG�����$EV����ZLUG�MHZHLOV�GLH�:RUWIROJH�„des An-
hanges zur Verordnung (EWG) Nr. 3037/90“�GXUFK�GLH�:RUWIROJH�„der ÖNACE 2003“�HUVHW]W��
���,P�����$EV����=���XQG���OLW��D�XQG�F��=���������XQG�$EV����=���HQWIlOOW�LP�:RUWODXW�„Anlage I“�GLH�U|PL�VFKH�=LIIHU�„I“�
��� ,P� ���� $EV���� =��� OLW��E� ZLUG� GLH� :RUWIROJH� „gemäß „PRODCOM - Liste“ der Verordnung (EWG) 
Nr. 3924/91 und Anlage II zu dieser Verordnung“� GXUFK� GLH�:RUWIROJH� „gemäß dem nach § 4 Abs. 5 
Bundesstatistikgesetz 2000 in der Bundesanstalt Statistik Österreich aufgelegten und unter der Internetad-
resse www.statistik.at veröffentlichten Güterverzeichnis für den Produzierenden Bereich – ÖPRODCOM 
in der für die Berichtsperiode geltenden Fassung“�HUVHW]W��
�������$EV����=���OLW��F�HQWIlOOW��LP�����$EV����=���OLW��E�HQWIlOOW�GDV�:RUW�„sowie“�XQG�DP�(QGH�GHV�6DW]HV�ZLUG�HLQ�6WULFKSXQNW�JHVHW]W��
���,P�����$EV����=���ZHUGHQ�GLH�%H]HLFKQXQJ�„Abdichtung“�GXUFK�GLH�%H]HLFKQXQJ�„Isolierer“�VRZLH�GLH�%H]HLFKQXQJ�„sonstiger Ausbau“�GXUFK�GLH�%H]HLFKQXQJ�„Ausbau- und Bauhilfsgewerbe“�HUVHW]W��
�������$EV����=���ODXWHW��
 „1. die Merkmale 
 a) gemäß Punkt 1 (Identifizierungsmerkmale) der Anlage zu dieser Verordnung durch Heranzie-

hung der Daten des Unternehmensregisters gemäß § 25 Bundesstatistikgesetz 2000; 
 b) gemäß Punkt 2 (Beschäftigte) der Anlage zu dieser Verordnung durch Beschaffung von Ver-

waltungsdaten vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger; 
 c) gemäß Punkt 6 (Umsatz) der Anlage zu dieser Verordnung durch Beschaffung von Verwal-

tungsdaten von den Finanzbehörden; 
 d) gemäß Punkt 2.1.4 und 2.1.5 (Teilzeitbeschäftigte) der Anlage zu dieser Verordnung sowie § 4 

Abs. 1 Z 4 lit. b durch Beschaffung von Verwaltungsdaten vom „Arbeitsmarktservice Öster-
reich“ (§ 1 Abs. 3 Arbeitsmarktservicegesetz);“ 
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���,P�����$EV����=���ZLUG�QDFK�GHP�:RUW�„Mehrbetriebsunternehmen“�GDV�=LWDW�„gemäß § 3 Abs. 3“�HLQ�JHI�JW��
���'HP�����ZLUG�IROJHQGHU�$EV����DQJHI�JW��

„(5) Hat ein Unternehmer einen Fiskalvertreter (§ 27 Abs. 7 und 8 Umsatzsteuergesetz 1994) beauf-
tragt, so ist der Fiskalvertreter zur Auskunftserteilung verpflichtet.“ 

����,P�����$EV����ZLUG�GHP�=LWDW�„gemäß § 6 Abs. 4“�GDV�=LWDW�„und 5“�DQJHI�JW��
���� ,P� ���� HQWIDOOHQ� $EV���� XQG� GLH� $EVDW]EH]HLFKQXQJ� „(1)“� GDV� =LWDW� „gemäß § 5 Abs. 1 Z 1“� ZLUG�GXUFK�GDV�=LWDW�„gemäß § 5 Abs. 1 Z 1 lit. b bis d“�HUVHW]W��
����1DFK������ZLUG�IROJHQGHU�����D�VDPW�hEHUVFKULIW“ HLQJHI�JW��

„3XEOLNDWLRQ�GHU�(UJHEQLVVH�
� ��D� (1) Die Bundesanstalt Statistik Österreich hat die Ergebnisse der Konjunkturstatistik im Pro-

duzierenden Bereich gemäß § 30 Bundesstatistikgesetz 2000 der Öffentlichkeit im Internet unentgeltlich 
zumindest in folgender Gliederung zur Verfügung zu stellen: 
 1. in Form von Indizes 
 a) längstens bis 60 Arbeitstage nach dem im § 8 festgelegten Einsendetermin: die nach Ar-

beitstagen bereinigte Produktion gegliedert nach Abteilungen der ÖNACE 2003 sowie nach 
Verwendungskategorien (Vorleistungen, Energie, Investitionsgüter, langlebige Konsumgüter, 
kurzlebige Konsumgüter) sowie die Beschäftigten, die Bruttoverdienste, das Arbeitsvolumen, 
die Auftragseingänge und die Umsätze gegliedert nach Abschnitten der ÖNACE 2003 bezo-
gen auf das gesamte Bundesgebiet; 

 b) längstens bis 90 Arbeitstage nach dem im § 8 festgelegten Einsendetermin: die nach Ar-
beitstagen bereinigte Gesamtproduktion bezogen auf die einzelnen Bundesländer; 

 2. in Form von absoluten Zahlen längstens bis 90 Arbeitstage nach dem im § 8 festgelegten Einsen-
determin bezogen auf das gesamte Bundesgebiet über 

 a) Unternehmen gegliedert nach Abteilungen der ÖNACE 2003: die Zahl der Unternehmen, die 
Gesamtzahl der Beschäftigten, der unselbständig Beschäftigten, der Angestellten einschließ-
lich der kaufmännischen Lehrlinge sowie der Arbeiter einschließlich der gewerblichen Lehr-
linge, den Gesamtwert der Bruttoverdienste, der Bruttolöhne und der Bruttogehälter, den Ge-
samtumsatz, den Umsatz aus Handelswaren, den im Ausland (Eurozone ohne Österreich und 
Nicht-Eurozone) erzielten Umsatz sowie die Exportintensität, den Umsatz je unselbständig 
Beschäftigtem, das Bruttogehalt je Angestelltem, den Bruttolohn je Arbeiter, die Sonderzah-
lungen je unselbständig Beschäftigtem; 

 b) Betriebe gegliedert nach Abteilungen der ÖNACE 2003: die Zahl der Betriebe, die Gesamt-
zahl der Beschäftigten, der unselbständig Beschäftigten, der Angestellten einschließlich der 
kaufmännischen Lehrlinge, der Arbeiter einschließlich der gewerblichen Lehrlinge, Gesamt-
zahl der bezahlten sowie geleisteten Arbeitsstunden, Gesamtwert der Bruttoverdienste, der 
Bruttolöhne und der Bruttogehälter einschließlich der Lehrlingsentschädigungen, den Ge-
samtwert und den Wert der aus dem Ausland (Eurozone ohne Österreich und Nicht-Eurozone) 
stammenden Auftragseingänge, den Gesamtwert und den Wert der aus dem Ausland (Eurozo-
ne ohne Österreich und Nicht-Eurozone) stammenden Auftragsbestände, Produktionswerte der 
technischen Gesamtproduktion und der abgesetzten Produktion; 

 c) Güter gegliedert nach Unterkategorien gemäß der nach § 4 Abs. 5 Bundesstatistikgesetz 2000 
in der Bundesanstalt Statistik Österreich aufgelegten und unter der Internetadresse 
www.statistik.at veröffentlichten�Grundsystematik der Güter - ÖCPA 2002 in der für die Be-
richtsperiode geltenden Fassung: den Wert (Güteransatz) der technischen Gesamtproduktion 
und der abgesetzten Produktion. 

(2) Weiters sind die Ergebnisse der Konjunkturstatistik längstens bis 90 Arbeitstage nach dem im § 8 
festgelegten Einsendetermin in Form von absoluten Zahlen zumindest in folgender Gliederung auf weite-
ren elektronischen Datenträgern bereit zu stellen: 
 1. die in Abs. 1 Z 2 lit. b angeführten Statistikdaten gegliedert nach den Abschnitten C+D, E und F 

sowie den Abteilungen der ÖNACE 2003 bezogen auf die einzelnen Bundesländer, 
 2. zu den in Abs. 1 Z 2 lit. b angeführten Statistikdaten gegliedert nach den Abschnitten C+D, E 

und F sowie den Abteilungen der ÖNACE 2003 bezogen auf das gesamte Bundesgebiet sowie 
auf die einzelnen Bundesländer: die gesetzlichen Sozialbeiträge, die freiwilligen Sozialleistungen 
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der Arbeitgeber, die geleisteten und bezahlten Arbeiterstunden sowie die Auftragseingänge und –
bestände aus dem Inland, der Produktionswert (Aktivitätsansatz) nach den Produktionsarten. 

(3) Daten in einer detaillierteren als in Abs. 1 und 2 angeführten Darstellung sind in der elektroni-
schen Datenbank gemäß § 30 Bundesstatistikgesetz 2000 zu veröffentlichen. 

(4) Die Bundesanstalt Statistik Österreich hat die Berechnung der Ergebnisse der Konjunkturstatistik 
im Produzierenden Bereich durch Metadaten zu dokumentieren.“ 

����,P������HQWIDOOHQ�GLH�$EVDW]EH]HLFKQXQJ�„(1)“�VRZLH�GLH�=���XQG�����GLH�ELVKHULJHQ�=���ELV���HUKDOWHQ�GLH�=LIIHUQEH]HLFKQXQJHQ�=���ELV���XQG�GLH�ELVKHULJH�=����GLH�=LIIHUQEH]HLFKQXQJ�=����
����,P������=���ZLUG�GHU�3XQNW�DP�(QGH�GHU�:RUWIROJH�GXUFK�HLQHQ�6WULFKSXQNW�HUVHW]W�XQG�IROJHQGH�=����DQJHI�JW��
 „10. Umsatzsteuergesetz 1994 – UStG 1994, BGBl. Nr. 663/1994, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 134/2003.“ 

����'LH�„Anlage II – Güterverzeichnis für die Abteilungen 37 sowie 41 bis 93 der NACE Rev.1.1“�HQW�IlOOW��'LH�%H]HLFKQXQJ�„Anlage I“�ZLUG�DXI�GLH�%H]HLFKQXQJ�„Anlage“�JHlQGHUW��
%DUWHQVWHLQ� 3U|OO�


